
 

 

  

 
FinanceOne 
Mehrwertsteueranpassung per 1.1.2024 

 

 

Allgemein 
Wie in der Treuhandkammer-Mitteilung Nr2023/004 vorinformiert, werden ab dem 1.1.2024 neue Mehrwert-
steuersätze zur Anwendung kommen. In der Treuhandbranche ist es üblich, Honorare im Voraus zu fakturieren. 
Durch diesen Umstand kann es sein, dass bereits jetzt der neue Satz berücksichtig werden muss. In der Praxis 
stellen sich somit einige Fragen und Antworten, die wir in einer Übersicht zusammengestellt haben. 
 
 

Wie werden die Fixhonorare in der Unternehmung in Rechnung gestellt? 
Wenn die Honorare vom 1.1.xxxx – 31.12.xxxx in Rechnung gestellt werden, muss nichts berücksichtigt werden. 
Wenn die Honorare Jahresübergreifend in Rechnung gestellt werden, müssen diese Teilleistungen ab dem 
1.1.2024 mit den neuen Mehrwertsteuersätzen in Rechnung gestellt werden. 
 
 

Wann ist die neuste FinanceOne Version verfügbar? 
Ende März ist die Freigabe des Release 2023.1 geplant, so dass das Update im April durchgeführt werden kann. 
Ab diesem Release können die Fixhonorare korrekt gesplittet werden. Aktuell ist dies nur durch einen manuellen 
Prozess möglich. 
Wurden die jahresübergreifenden Fixhonorare bis jetzt nicht gesplittet, können diese über zwei neue 
Leistungsarten "Mwst77" und Mwst81" korrigiert werden. Diese beiden Leistungsarten werden in einer 
Rechnung zusammengefasst und ausfakturiert. Je nach Betrag kann anschliessend die Rechnung auf bezahlt 
gestellt oder ausgebucht werden.  
 

 
Was gibt es seitens der FIBU zu beachten? 
Auch die FIBU muss entsprechend angepasst werden. Im Falle von Infoniqa 50 (ehemals Sage50) sollte die 
Version 2023 mit inkludiertem Mwst-Konverter im Mai zur Verfügung stehen. Hier ist zu beachten, dass die 
neuste Version installiert werden muss.  
 
Falls Sie eine andere FIBU im Einsatz haben, nehmen sie bitte Kontakt mit ihrem Hersteller auf. 
 

  



 

 

 
 
 
Wann kann die Mwst mit der Steuerverwaltung das erste Mal abgerechnet werden? 
Auszug aus "Entwurf Praxisanpassung MWSTG-Erster Entwurf 12.12.2022". 
 
 

 
 
 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
28. Februar 2023 
 
 


